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Zürich, 9. Oktober 2020 

TOTALREVIDIERTE GEMEINDEORDNUNG DER POLITISCHEN 

GEMEINDE DÜBENDORF / ZWEITER VORPRÜFUNGSBERICHT 

 

Sehr geehrter Herr Kunz 

 

Mit Mail haben Sie uns am 18. September 2020 den überarbeiteten Entwurf für die 
totalrevidierte Gemeindeordnung (GO) der eingangs erwähnten Gemeinde zu einer 
zweiten Vorprüfung zukommen lassen. Gerne nehmen wir nachfolgend zu den geän-
derten Bestimmungen Stellung. 

VORBEMERKUNGEN 

Soweit wir Vorschläge für die Formulierung von Bestimmungen der Gemeindeordnung 
unterbreiten, werden wir jeweils auf die entsprechenden Formulierungen der Muster-
gemeindeordnung "Parlamentsgemeinde" vom Mai 2020 (zweite überarbeitete 
Fassung) (MuGO) verweisen. Diese kann unter diesem Link bzw. zh.ch > Politik & 
Staat > Gemeinden > Gemeindeorganisation heruntergeladen werden. 

ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

Art. 17 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 

Ziff. 11 sieht vor, dass der Gemeinderat für die Bestimmung des amtlichen Publikati-
onsorgans zuständig ist. Vgl. unsere Stellungnahme vom 7. August 2020. 

Wir empfehlen, Art. 17 Ziff. 11 GO wie folgt zu formulieren: "grundlegende Entschei-
dungen über die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans". 

 

 

 

Per E-Mail an: martin.kunz@duebendorf.ch 
Politische Gemeinde Dübendorf 
Herr A. Ingold, Stadtpräsident 
Herr M. Kunz, Stadtschreiber 
Usterstrasse 2 
8600 Dübendorf 

https://www.zh.ch/de/politik-staat/gemeinden/gemeindeorganisation.html#13350866
https://www.zh.ch/de.html
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Art. 36 Finanzbefugnisse 

Ziff. 3 regelt die Ausgabenbefugnisse der Schulpflege für neue Ausgaben innerhalb 
sowie ausserhalb Budget.  

Wir empfehlen, für die Regelung der Ausgabenbefugnisse der Schulpflege ausserhalb 
Budget eine eigene Ziffer (Ziff. 4) vorzusehen. 

 

Art. 51 Inkrafttreten 

Die GO soll nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten an der Urnenabstim-
mung am Tag der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft treten. Vgl. unsere 
Stellungnahme vom 7. August 2020.  

Wir empfehlen, für das Inkrafttreten eine der in Art. 59 MuGO erwähnten Varianten 
vorzusehen (genaues Datum oder Beschluss Stadtrat). 

 

Übergangsbestimmungen 

Gestützt auf die geltende Gemeindeordnung von Dübendorf besteht in der Gemeinde 
eine Sozialbehörde als eigenständige Kommission (Art. 50-53). Diese soll aufgelöst 
werden. Vgl. unsere Stellungnahme vom 7. August 2020. 

Wir empfehlen dringend, in einer Übergangsbestimmung vorzusehen, dass die Sozial-
behörde die Amtsdauer 2022/2026 als eigenständige Kommission vollendet. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen zu dienen. Gerne stehen wir für Fragen zur 
Verfügung (abwesend mittwochs). 

 

Freundliche Grüsse 

 

lic. iur. Corinne Schärer 


